
1281 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XIll.GP 

19. 9. 1974 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, 
mit dem das Bundesgesetz über die Aufent­
haltsberechtigung von Flüchtlingen im Sinne 
der Konvention über die Rechtsstellung der 

Flüchtlinge geändert wird . 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Bundesgesetz vom 7.· März 1968, BGB!. 
Nr. 126, über die Aufenthaltsberechtigung von 
Flüchtlingen im Sinne der Konvention über die 
Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGB!.· Nr.55/ 
1955, wird wie folgt geändert: 

1. Der § 1 hat zu lauten: 

,,§ 1. Flüchtling im Sinne dieses Bundesgesetzes 
ist ein: Fremder, wenn nach den Bestimmungen 
dieses B:undesgesetzes festgestellt wird, daß er die 
Voraussetzungen des Artikels 1 Abschnitt Ader 
Konvention über die Rechtsstellung der Flücht­
linge, BGB!. Nr. 55/1955, unter Bedachtnahme 
auf das Protokoll über die Rechtsstellung der 
Flüchtlinge, BGB!. Nr. ,78/1974, in diesem Bun­
desgesetz kurz als "Konvention" bezeichnet, er­
füllt und daß bei ihm kein Ausschließungsgrund 
nach Artikel 1 Abschnitt C oder F der Konven­
tion vorliegt." 

2. Der § 4 hat zu lauten: 

Gründen eine Gefahr für die Sicherheit der Re~ 
publik 'Österreich darstellt oder ob er nadJ. rechts~ 
kräftiger Verurteilung wegen eines Verbrechens, 
das mit mehr als fünf Jahren Freiheitsstrafe 
bedroht ist; eine· Gefahr für die Gemeinschaft 
bedeutet (Artikel 33 Abs . ..2 der Konvention)." 

3. Der § 7 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Einem Flüchtling, .. der bereits in einem 
anderen Staat Anerkennung nach der Konven­
tion oder anderweitig Schutz vor Vertolgung ge­
funden hat oder gegen den ein Aufenthaltsver­
bot besteht, kommt die Aufenthaltsberechtigung 
nach Abs. 1 nicht zu; seine Aufenthaltsberechti­
gung richtet sich in .diesem Falle ausschließlich 
nach den Bestimmungen des . Fremderipolizei­
gesetzes. " 

4. Der § 8 lit. c hat zu laute~: 

"c) gegen ihn im Bundesgebiet ein Aufenthalts­
verbot erlassen wird." 

Artikel 11 

Die Z. 2, 3 und 4 des Artikels I treten mit 
1. Jänner 1975 in Kraft; 

Artikel III 

,,§ 4. Dem Landeshauptmann obliegtfern:er Mit der Vollziehul;lg dieses Bundesgesetz.es ist 
die Feststellung, ob ein Flüchtling aus gewichtigen: der Bundesminister für Inneres 'betraut. 
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. Erläuterungen 

Der Beitritt der Republik 'Österreich zum Pro­
toJwll· über . die" Rechtsst;ellung der Flüchtlinge, 
BGBL Nr. 78/1974; .und das Bundesgesetz vom 
23 .. Jänrte/;".1974 über ,die mit gerichtlicher Strafe 
b~dr.oht!!n ,Handlungen (Strafgesetzbuch),. BGBL 
Ne. 60, machen es erforderlich, einige Bestim­
munge~d.es Bundesgesetzes .:vom 7. März 1968, 
BGBL Nr. 126, über die Aufenthaltsberechtigung 
von Flüchtlingen im. Sinne der Konvention über 
die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBL Nr. 55/ 
1955, det neUehRechtslage aniupassen. 

z~ Artikel J 

Zu Z.t: 

Die. Konvention über die Rechtsstellung • der 
Flüchtlinge,BG8l. NI". 55/1955, ist nur auf Per~ 
sonen anwendbar, die auf Grund von Ereignisssen, 
die vor dem 1. Jänner 1951 eingetreten sind, 
Flüchtling geworden sind,. Durch das Protokoll 
über die Rechtsstellung 4erFlüchtlingewird dieser 
Sti.chtag beseitigt und damit gewährleistet, daß 
alle Flüchtlinge, auf . welChe die VorauSsetzungen 
der Konvention über 'die Rechtsstellimg der 
Flüchtlinge zutreffen, ungeachtet des Zeitpunktes 
der Ereignisse, die zu ihrer Flucht geführt haben, 
gleichen Rechtsschutz genießen. 

! . .'". - • > " \ ' • 

Durch die Verpflichtung, bei der . Feststellung 
der Flüchtlingseigenschaft im -Sinne des Bundes­
gesetzes vom 7. März 1968, BGBL Nr. 126, auf 
die Bestimmungen des Protokolls über die Rechts­
stellllng. de~., F1~<:htlinge, Be4acht zu nehmen, soll 
gewährleistet w~rdert; daßnuri..mehr auch jene Per-

.; " 

sonen in den Genuß der Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes gelangen; die: auf Grund' von Er­
eignissen, die ,erst am oder nach dem L j:ärine!' 
1951 eingetreten sind, Flüchtlinge geworden sind. 

.~.:. ~ 

ZuZ.2: 

Nach Artikel III .des· Strafrechtsanpassungsge­
setzes, BGBL Nr. 422/1974, tritt an Stelle der ge­
richtlichen Strafarten schwerer Kerker und Ker­
~erdie Strafart Freiheitsstrafe. Die Bestimmung 
des § 4 wird dieser Regelung angepaßt. 

Zu Z. 3 Und 4: 

Das Strafgesetzbuch·' kennt 'Landesverweisung 
und Abschaffung nicht mehr. Die Verweisung auf 
diese Maßnahmen kann d~her jeweils entfallen. 

Nach Art. IXdes Strafrechtsanpas~~ngsgesetzes, 
BOBl. Nr. 422/1974, sind die .Landesverweisung 
und .die· Abschaffung bei Anwendung des alten 
Strafrechtes .auch nach . dem 1. Jänner 1975 nicht 
mehr ausz.usprechen. Bereits ausgespJ,"ochene Lan­
desverweisungen oder Abschaffungen F,remder 
sollen als. Aufenthaltsverbot nach den Bestim­
mtinge~ .. des Fremdenpolizeigesetzes, . BGBL 
Nr.75/1954, gelten. Infolge dieser Bestimmungen 
~rübrigt sich eine D:bergangsregelung, weilin,den 
angezogenen Vorschriften des Bundesgesetzes vom 
7. März 1968, BGBL Nr. 126, mit einem fr em­
denpoI1zeilichen Aufenthaltsverbot 'dieselben 
Rechtswirkunge!1 y~rbunden ~ind, .wie mit einer 
Landesvt;rweisung oder Absch~uJ;lg. 

1281 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)2 von 3

www.parlament.gv.at



1281 der Beilag~n 3 

Anlage 

Textgegenüberstellung 

Der z e i t i g e F ass u n g:. Be a b sie h t i g t e F as's u n g: 

§ 1 

"Flüchtling im Sinne dieses Bundesgesetzes ist 
ein Fremder, wenn nach den Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes festgestellt wird, daß er die Vor­
aussetzungen des Artikels 1 Abschnitt Ader 
Konvention über' die' Rechtsstellung der Flücht­
linge, BGBl. Nr.· 55/1955, die in diesem Bundes­
gesetz kurz als "Konvention" bezeichnet wird, 
erfüllt und daß bei ihm kein Ausschließungsgrund 
nach Artikel 1 Abschnitt C oder F der Konven­
tion vorliegt." 

"Flüchtling im Sinne dieses Bundesgesetzes ist 
ein Fremder, wenn nach den Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes festgestellt wird, daß er die Vor­
aussetzungen des Artikels 1 Abschnitt Ader 
Konvention über die Rechtsstellung der Flücht­
linge, BGBl. Nr. 55/1955, unter Bedachtnahme 
auf das Protokoll über die Rechtsstellung der 
Flüchtlinge, BGBl. Nr. 78/1974, in diesem Bun­
desgesetz kurz als "Konvention~' bezeichnet, er­
füllt und daß bei ihm kein Ausschließungsgrund 
nach Artikel 1 Abschnitt C oder F der Konven­
tion vorliegt." 

§4 

"Dem Landeshauptmann obliegt ferner die "Dem Landeshauptmann obliegt ferner die 
Feststellung, ob ein Flüchtling aus gewichtigen. feststellung, ob ein Flüchtling aus gewichtigen 
Gründen eine Gefahr für die Sicherheit der Gründen . eine Gefahr für die Sicherheit der 
Republik österreich darstellt oder ob er nach Republik österreicP darstellt oder ob er nach 
rechtskräftiger Verurteilung. wegen eines Ver~ rechtskräftiger Verurteilung wegen eines Ver­
brechens, das mit einer Freiheitsstrafe von mehr brechens, das mit mehr als fünf Jahren Freiheits­
als fünf Jahren Kerker oder schwerem Kerker strafe bedroht ist, eine Gefahr für die Gemein­
bedrohtist, ~ine Gefahr ,für die Gemeinschaft schaft bedeutet (Artikel 33 Abs. 2 der Konven­
bedeutet (Artikel 33 Abs. 2 der Konvention)." tion)." 

§ 7 Abs. 2 

,,(2) Einem Flüchtling, der bereits in einem an- ,,(2) Einem Flüchtling, der bereits in einem an-
deren Staat Anerkennung nach der Konvention deren Staat Anerkennung nach der Konvention 
oder anderweitig Schutz vor Verfolgung gefunden od~r anderweitig Schutz vor Verfolgung gefunden 
hat oder gegen den ein Aufenthaltsverbot, eine hat oder gegen den ein Aufenthaltsverbot be­
Landesverweisung oder Abschaffung besteht,' steht, kommt die Aufenthaltsberechtigung nach 
kotnmt 'die Aufenthaltsberechtigung nach Abs. 1 Abs. 1 nicht zu; seine Aufenthaltsberechtigung 
nicht zu; seine Aufenthaltsberechtigung riehtet richtet sich in diesem Falle ausschließlich nach den 
sich in diesen Fällen ausschließlich nach den Be- Bestimmungen des Fremdenpolizeigesetzes." 
stlmmunge~ des Fremdenpolizeigesetzes." 

. I 

§ 8 lit. c 

"e) gegen ihn im Bundesgebiet ein Autenthalts­
verbot, eine Landesverweisung oder Ab­
schaffung ausgesprochen wirq." 

"c) gegen ihn im Bundesgebiet ein Aufenthalts­
verbot erlassen wird." 
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